
 

 

  

Durchführungsbestimmungen wA-Jgd / mA-Jgd 

Finale im Handballkreis Lippe e.V. 

 

 

Die Pokalspiele der Saison 2023/2024 der weiblichen und männlichen A-Jgd findet ihren Ab-

schluss am Samstag, 16.03.2024 (männl. A-Jgd.) und Sonntag, 17.03.2024 (weibl. A-Jgd.). 

 

Veranstalter: Handballkreis Lippe e.V. 
Ausrichtender Verein: TSV Schloß Neuhaus 
Austragungsort: (602253) Sporthalle Schulzentrum Andreas-Winter. 

  Sertürner Straße, 33104 Schlo0 Neuhaus 

 
Samstag, 16.03.2024 19:15 Uhr Finale  

männliche A-Jugend TSV Schloß Neuhaus - HSG Handball Lemgo 2 
 

Sonntag, 17.03.2024 Final-Turnier mit 3 Mannschaften ab 17:30 Uhr 

 weibliche A-Jugend TuS Müssen/Billinghausen, VfL Schlangen, TSV Hillentrup 
 

a. Turnier weibliche A-Jugend 

Es nehmen 3 (drei) Mannschaften am Final-Turnier teil. Gespielt wird jeder gegen jeden, 

die Spielzeit beträgt 2 x 15 Minuten mit 5 Minuten Pause, ohne Team-Time-Out-Regelung. 

Bei unentschiedenem Ergebnis nach 30 Minuten Spielzeit erfolgt ein sofortiges 7m-Wer-

fen. 

b. Final-Spiel männliche A-Jugend 

2 Teilnehmer, Spielzeit 2 x 30 Minuten, 10 Min. Pause, gültige Team-Time-Out-Regelung. 

Bei unentschiedenem Ergebnis nach 60 Minuten, sofortiges 7m-Werfen. 

c. Schiedsrichteransetzung, Zeitnehmer, Sekretär, SBO 

Die Schiedsrichteransetzung erfolgt durch den Handballkreis Lippe e.V. Der ausrichtende 

Verein stellt bei allen Spielen den Zeitnehmer und den Sekretär. Der SBO wird bei allen 

Finalspielen eingesetzt. Dazu erstellen die Mannschaften den Kader (bis maximal 20 Spie-

ler) bis zum 14.03.2024 - 18.00 Uhr und weisen diesen der entsprechenden Pokal-Spiel-

klasse zu. Eine Änderung ist nur noch aus der eingereichten Kaderliste möglich. 

d. technische Besprechung / Hallenabnahme 

Die technischen Besprechungen finden jeweils 30 Minuten vor dem jeweiligen Spiel statt. 

Teilnehmer an der technischen Besprechung sind die Mannschaftsverantwortlichen der 

jeweiligen beiden Mannschaften, die Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre des jewei-

ligen Spieles des Spieltages. Bei gleicher oder nicht ausreichend unterscheidbarer Spiel-

kleidung wechselt der erstgenannte Verein die Trikots. 

  



 

 

e. Ordnungs- und Sanitätsdienst  

Der Verkauf und Verzehr alkoholischer Getränke im Wettkampfbereich (einschließlich Tri-

büne) ist für alle Veranstaltungen auf Kreisebene verboten. In der Sporthalle, in den Um-

kleideräumen und in den Nebenräumen (auch im Thekenbereich) gilt absolutes Rauch-

verbot! Der ausrichtende Verein sorgt für einen ausreichenden Sanitätsdienst. 

 

f. Wirtschaftliche Bestimmungen:  

Die Abrechnung der Schiedsrichterkosten wird gem. § 9.6 FinO des HBKL e.V., Stand: 

1.7.2023 vorgenommen. Kostenträger: Die beiden Vereine der männlichen A-Jugend Fi-

nalisten zu je 1/2 bzw. die 3 teilnehmenden Vereine der weiblichen A-Jugend-Mannschaf-

ten zu je 1/3. Der ausrichtende Verein übernimmt unmittelbar im Anschluss an das jewei-

lige Spiel/Turnier die Abrechnung mit den teilnehmenden Vereinen und bezahlt die 

Schiedsrichter. 

 

g. Dokumentation 

Der ausrichtende Verein hat dafür zu sorgen, dass ein Foto gemacht wird mit dem Gewin-

ner, Staffelleiter und dem Vertreter der Sparkasse. Das Foto in größter Auflösung ist bis 

Mittwoch nachdem Turnier dem Geschäftsführer HBKL und VP-Jugend per Mail zu zuschi-

cken. 

 

 

31. Januar 2024 

 

 

Jörg Pollmann 
(VP-Jugend) 


